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Amtliche Bekanntmachung 
der Fachhochschule Südwestfalen 

- Verkündungsblatt 
der Fachhochschule Südwestfalen - 

 

Baarstraße 6, 58636 Iserlohn  
 
 

Nr. 1066                             Ausgabe und Tag der Veröffentlichung:   22.02.2021 
 
 
 
 

Zugangs- und Prüfungsordnung 
 

für das weiterbildende Zertifikatsstudium 
 

International Management and Information Systems 
 

an der Fachhochschule Südwestfalen 
 

Standort Soest 
 

vom 18. Februar 2021 
 
 
 
 
 
 
Der Wortlaut wird im Folgenden bekannt gegeben: 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Ordnung können nur unter den Voraussetzungen  
des § 12 Absatz 5 Hochschulgesetz NRW Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen Rechts der Hochschule geltend gemacht werden, 
ansonsten ist eine solche Rüge ausgeschlossen. 
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Auf Grund des § 2 Absatz 4 und des § 62 Absatz 1 und 4 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1110), hat die 
Fachhochschule Südwestfalen folgende Prüfungsordnung erlassen: 
 
 
 
INHALTSÜBERSICHT 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ziel des Studiums 
§ 3 Weiterbildungszertifikat 
§ 4 Studienvoraussetzungen 
§ 5 Auswahlverfahren  
§ 6 Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 
§ 7 Studienbegleitende Leistungskontrollen 
§ 8 Prüfungsausschuss 
§ 9 Durchführung der studienbegleitenden Leistungskontrollen 
§ 10 Zertifikat, Teilnahmebescheinigung 
§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 
Anlage Angebot Module 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Prüfungsordnung gilt für das weiterbildende Zertifikatsstudium „International Management 
and Information Systems“ an der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest. 
 
 

§ 2  
Ziel des Studiums 

 
Das weiterbildende Zertifikatsstudium „International Management and Information Systems“ 
wendet sich insbesondere an Berufstätige, die weitergehende Kenntnisse in den Bereichen 
Management und IT-Unterstützung erwerben wollen.  
 
 

§ 3 
Weiterbildungszertifikat 

 
Im Rahmen des weiterbildenden Zertifikatsstudiums wird mit dem erfolgreichen Abschluss eines 
einzelnen Moduls ein Modulzertifikat der Fachhochschule Südwestfalen erworben. 
 
 

§ 4 
Studienvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Zertifikatsstudium „International Management 

and Information Systems“ ist ein erster Studienabschluss an einer Hochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder ein gleichwertiger Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung. 
 

(2) Neben den Zugangsvoraussetzungen gemäß Absatz 1 ist der Nachweis der sprachlichen 
Eignung wie folgt zu erbringen: 
 
a) Die Bewerberin oder der Bewerber belegt die Kenntnisse der englischen Sprache durch 

einen TOEFL-Test mit mindestens 575 Punkten papierbasiert beziehungsweise 232 
Punkten computerbasiert beziehungsweise 91 Punkten internetbasiert oder 

 
b) die Bewerberin oder der Bewerber belegt die Kenntnisse der englischen Sprache durch 

einen IELTS-Test mit dem Ergebnis von mindestens 6.5, wobei die Teildisziplinen 
Schreiben und Lesen mit mindestens 6.0 Punkten bewertet sein müssen, oder 
 

c) die Bewerberin oder der Bewerber weist den erfolgreichen Abschluss des 
Bachelorstudiums Business Administration with Informatics an der Fachhochschule 
Südwestfalen nach. 
 

d) Die Nachweispflicht entfällt für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre allgemeine 
beziehungsweise fachgebundene Hochschul- beziehungsweise Fachhochschulreife an 
einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben. 
 
 

§ 5  
Auswahlverfahren 

 
Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der Teilnahmeplätze des 
jeweiligen Moduls, erfolgt die Auswahl in der Reihenfolge des Eingangs der 
Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbung ist form- und fristgerecht mit den notwendigen 
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Unterlagen (Abschlusszeugnisse, Zeugnisse über berufliche Tätigkeiten) an die Fachhochschule 
Südwestfalen, Standort Soest, Fachbereich Elektrische Energietechnik, zu schicken. 
 
 

§ 6 
Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 
(1) Das Zertifikatsstudium dauert je Modul ein Semester und wird berufsbegleitend studiert.  
 
(2) Das Lehrangebot umfasst die aus der Anlage ersichtlichen Fächer. Die inhaltliche 

Beschreibung aller Module enthält das Modulhandbuch des weiterbildenden Master-
Verbundstudiengangs International Management and Information Systems – Online.  

 
(3) Das Zertifikatsstudium umfasst fünf Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem 

European Credit Transfer System (ECTS) je Modul. Ein Credit entspricht einem studentischen 
Arbeitsaufwand von 25 Stunden. 

 
(4) Die Studieninhalte werden im Zertifikatsstudium zu circa 70% durch asynchrone 

Selbststudienmaterialien (Lernmodule, E-Lectures, Studienbriefe, Lehrbücher, Fachliteratur 
etc.) und zu circa 30% durch synchrone Elemente (Präsenzveranstaltungen und 
Videokonferenzen) vermittelt. 

 
(5) Das Zertifikatsstudium wird in englischer Sprache durchgeführt.  
 
(6) Das Studium beginnt bei Modulen aus dem ersten oder dritten Semester des weiterbildenden 

Master-Verbundstudiengangs International Management and Information Systems – Online 
zum Wintersemester, bei Modulen aus dem zweiten Semester zum Sommersemester. 

 
 

§ 7 
Studienbegleitende Leistungskontrollen 

 
(1) Die Studierenden können zur Leistungskontrolle an Modulprüfungen im weiterbildenden 

Master-Verbundstudiengang International Management and Information Systems – Online an 
der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest teilnehmen. Die studienbegleitenden 
Leistungskontrollen werden durch Noten differenziert beurteilt.  
 

(2) Durch die Teilnahme an den studienbegleitenden Leistungskontrollen wird kein öffentlich-
rechtliches Prüfungsverhältnis begründet. 

 
 

§ 8 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die mit den Leistungskontrollen im Zusammenhang stehenden Aufgaben ist der 

Prüfungsausschuss für den weiterbildenden Master-Verbundstudiengang International 
Management and Information Systems – Online an der Fachhochschule Südwestfalen, 
Standort Soest zuständig. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung, 
insbesondere hinsichtlich der ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfungen, eingehalten 
werden. 
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§ 9 
Durchführung der studienbegleitenden Leistungskontrollen 

 
Für die studienbegleitenden Leistungskontrollen gelten die Bestimmungen über Prüfungen der 
§§ 9, 12, 13 und 15 bis 23 der Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-gänge 
an der Fachhochschule Südwestfalen (RPO) sowie der §§ 6 und 8 bis 14 der 
Fachprüfungsordnung für den weiterbildenden Master-Verbundstudiengang International 
Management and Information Systems – Online an der Fachhochschule Südwestfalen, Standort 
Soest in der jeweils aktuellen Fassung entsprechend. 
 
 

§ 10 
Zertifikat, Teilnahmebescheinigung 

 
(1) Nach erfolgreichem Absolvieren eines Moduls, wird unverzüglich, möglichst innerhalb von 

vier Wochen ein Weiterbildungszertifikat ausgestellt.  
 

(2) Das Weiterbildungszertifikat enthält die genaue Bezeichnung des absolvierten Moduls, die 
Zahl der erreichten Credits sowie die Prüfungsnote des Moduls.  

 
(3) Das Zertifikat ist von der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden zu unterzeichnen.  

 
(4) Das Zertifikat wird zweisprachig in Deutsch und in Englisch ausgestellt.  

 
(5) Wird die vorgesehene Studienleistung oder studienbegleitende Modulprüfung nicht 

erfolgreich abgelegt, aber durch den Lehrenden des Moduls bestätigt, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat mindestens 75 Prozent der Inhalte bearbeitet und an mindestens 75 
Prozent der synchronen Veranstaltungselemente teilgenommen hat, wird eine 
Teilnahmebescheinigung ohne Benotung ausgestellt. Für die Teilnahmebescheinigung gelten 
mit Ausnahme der erreichten Credits und der Prüfungsnote des Moduls die Absätze 2 bis 4 
entsprechend. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Zugangs- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie 

wird in der Amtlichen Bekanntmachung der Fachhochschule Südwestfa-
len - Verkündungsblatt der Fachhochschule Südwestfalen - veröffentlicht. 

 
(2) Die Regelungen dieser Zugangs- und Prüfungsordnung gelten erstmals für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Sommersemester 2021 mit dem Studium einzelner 
Module mit Modulzertifikat im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung beginnen. 

 
Diese Prüfungsordnung wird nach Überprüfung durch das Rektorat der Fachhochschule 
Südwestfalen auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Elektrische 
Energietechnik vom 17. Februar 2021 erlassen. 
 
Iserlohn, den 18. Februar 2021 
 
Der Rektor der Fachhochschule Südwestfalen 
 
 
 
 
Professor Dr. Claus Schuster 
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Anlage zur Prüfungsordnung  

Angebot Module „International Management and Information Systems“  
 
Modul Credits Points 

(ECTS) 

WINTERSEMESTER 

International Management 5 

International Economics 5 

Management Accounting & Finance 5 

Business Informatics 5 

Business Marketing Management 5 

Leadership & Change Management 5 

Business Intelligence 5 

Information Management 5 

 

SOMMERSEMESTER 

Business Process Management 5 

Corporate Entrepreneurship & Innovation 5 

E-Business 5 

Enterprise Resource Planning 5 

 
 
 


